
Baden-Württemberg (BW) 

Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker 
(Unterbringungsgesetz – UBG) 
in der Fassung vom 2. 12. 1991 (GBl. 794), zuletzt geändert am 3. 7. 1995 (GBl. 510, 515) 
– Auszug – 
 
 
§ 7 Unterbringung und Betreuung 
(1) Die nach diesem Gesetz Untergebrachten werden so untergebracht, behandelt und betreut, daß der 
Unterbringungszweck bei geringstem Eingriff in die persönliche Freiheit erreicht wird. 
(2) Die Untergebrachten haben diejenigen Maßnahmen zu dulden, die erforderlich sind, um Sicherheit oder 
Ordnung in der anerkannten Einrichtung zu gewährleisten oder sie selbst zu schützen. 
(3) Kinder und Jugendliche sollen je nach Eigenart und Schwere ihrer Krankheit und ihrem Entwicklungsstand 
gesondert untergebracht und betreut werden. 
(4) Den Untergebrachten soll Gelegenheit zu sinnvoller therapeutischer Beschäftigung und Arbeit gegeben 
werden. 
(5) Die Untergebrachten sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten der anerkannten Einrichtung die für 
die verwaltungsmäßige Abwicklung und die Behandlung notwendigen Angaben, insbesondere zur Person, zum 
Kostenträger und bisherigen Krankheitsverlauf zu machen. 
 
§ 8 Heilbehandlung 
(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes in einer anerkannten Einrichtung untergebracht ist, hat Anspruch auf 
notwendige Heilbehandlung. Die Heilbehandlung umfasst auch Maßnahmen, die erforderlich sind, um dem 
Untergebrachten nach seiner Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
(2) Der Untergebrachte ist über die beabsichtigte Untersuchung oder Behandlung angemessen aufzuklären. Er 
hat diejenigen Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen zu dulden, die nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst erforderlich sind, um die Krankheit zu untersuchen und zu behandeln, soweit die Untersuchung oder 
Behandlung nicht unter Abs. 3 fällt. 
(3) Erfordert die Untersuchung oder Behandlung einen operativen Eingriff oder ist sie mit einer erheblichen 
Gefahr für Leben oder Gesundheit verbunden, darf sie nur mit der Einwilligung des Untergebrachten 
vorgenommen werden. 
(4) Ist der Untergebrachte in den Fällen des Abs. 3 nicht fähig, Grund, Bedeutung oder Tragweite der 
Untersuchung oder Behandlung einzusehen oder seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen, so ist die 
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters maßgeblich. Besitzt der Untergebrachte die in S. 1 genannten 
Fähigkeiten, ist er aber geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfähig, so ist neben der Einwilligung des 
Untergebrachten die des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
§ 9 Persönliches Eigentum, Besuchsrecht, Telefonverkehr 
Der Untergebrachte hat das Recht, seine persönliche Kleidung zu tragen, persönliche Gegenstände in seinem 
Zimmer zu haben und Besuch zu empfangen, soweit es sein Gesundheitszustand gestattet und die Sicherheit 
oder Ordnung der anerkannten Einrichtung nicht gestört wird. Unter den gleichen Voraussetzungen ist er 
berechtigt, auf seine Kosten Telefongespräche zu führen. 
 
§ 10 Schrift- und Paketverkehr 
(1) Schriftliche Mitteilungen und Telegramme des Untergebrachten an seinen gesetzlichen Vertreter, an den 
mit seiner Vertretung beauftrag-ten Rechtsanwalt, an Behörden, Gerichte oder an eine Volksvertretung und 
ihre Ausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland dürfen nicht geöffnet und nicht zurückgehalten werden. 
Dies gilt entsprechend für schriftliche Mitteilungen und Telegramme der in S. 1 genannten Personen und 
Stellen an den Untergebrachten. S. 1 gilt entsprechend für schriftliche Mitteilungen und Telegramme des 
Untergebrachten an Mit-glieder einer Volksvertretung in der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie an die 
Anschrift der Volksvertretung gerichtet sind. 
(2) Im übrigen dürfen schriftliche Mitteilungen, Telegramme und Pakete des Untergebrachten und an den 
Untergebrachten nur eingesehen werden, wenn dies erforderlich ist, um seinen Gesundheitszustand ärztlich zu 
beurteilen oder wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß eine Weiterleitung dem Untergebrachten 
gesundheitlichen Schaden oder sonst erhebliche Nachteile zufügen oder den Zweck der Unterbringung 
gefährden könnte, oder dass durch die Weiterleitung an den Untergebrachten die Sicherheit oder Ordnung der 
anerkannten Einrichtung gefährdet werden könnte. 
(3) Schriftliche Mitteilungen, Telegramme und Pakete des Untergebrachten, die nach Abs. 2 eingesehen 
werden dürfen, können zurückgegeben werden, wenn sich aus der Weiterleitung für den Untergebrachten 
erhebliche Nachteile ergäben oder der Zweck der Unterbringung gefährdet würde. Soweit der Untergebrachte 
unter elterlicher Sorge, Vormundschaft oder Pflegschaft steht, sind diese Sendungen den Eltern, dem Vormund 
oder dem Pfleger zu übergeben. 
(4) Schriftliche Mitteilungen, Telegramme und Pakete an den Untergebrachten, die nach Abs. 2 eingesehen 
werden dürfen, können zurück-gehalten werden, wenn sie geeignet sind, dem Untergebrachten 
gesundheitlichen Schaden zuzufügen, den Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung der 



anerkannten Einrichtung zu gefährden. Im Falle der Zurückhaltung ist der Absender zu verständigen oder die 
Sendung zurückzusenden. 
 
§ 11 Urlaub 
[(1) . . .] (2) Die Beurlaubung kann mit Auflagen, insbesondere der Verpflichtung zur Weiterführung der 
ärztlichen Behandlung, verbunden werden. 
(3) Die Beurlaubung kann jederzeit widerrufen werden, insbesondere wenn Auflagen nicht befolgt werden. 
 
§ 12 Unmittelbarer Zwang 
(1) Bedienstete der anerkannten Einrichtungen dürfen gegen Untergebrachte unmittelbaren Zwang nur dann 
anwenden, wenn der Untergebrachte zur Duldung der Maßnahme verpflichtet ist. Unmittelbarer Zwang zur 
Untersuchung und Behandlung ist nur auf ärztliche Anordnung zulässig. 
(2) Unmittelbarer Zwang ist vorher anzukündigen. Die Ankündigung darf nur dann unterbleiben, wenn die 
Umstände sie nicht zulassen. 
 
§ 15 Maßregelvollzug 
(1) Für den Vollzug der durch rechtskräftige strafgerichtliche Entscheidung angeordneten Unterbringung in 
einem psychiatrischen Kranken-haus oder in einer Entziehungsanstalt gelten die §§ 7 bis 10 und 12 
entsprechend. 
(2) Urlaub und Vollzugslockerungen, bei denen eine Aufsicht durch Bedienstete der Einrichtung nicht 
gewährleistet ist, können von der Einrichtung des Maßregelvollzugs nur mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft, die das Verfahren gegen den Untergebrachten geführt hat, gewährt werden. 
(3) Urlaub und Vollzugslockerungen dürfen nicht gewährt werden, wenn zu befürchten ist, daß der 
Untergebrachte sich dem Vollzug der Maßregel entziehen oder den Urlaub oder die Vollzugslockerungen 
mißbrauchen wird, oder wenn sonst der Zweck der Maßregel gefährdet würde. § 11 Abs. 2 und 3 findet auf die 
Bewilligung von Urlaub und Vollzugslockerung Anwendung. 
 
§ 18 Einschränkung von Grundrechten 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Art. 2 
Abs. 2 GG), Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 GG), Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 GG), Freizügigkeit (Art. 11 GG) und Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 
GG) eingeschränkt. 
 
§ 19 Übergangsvorschrift 
 
§ 20 Aufhebung von Rechtsvorschriften 
 
§ 21 Inkrafttreten 
[nicht abgedruckt] 

 


